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ÖVE-EN 1, Teil 1c/1982 Einleitung

Einleitung

(1) Diese Österreich ischen Besti mmungen für die Elektro
technik wurden vom Lenkungsausschuß der Sektion
"Elektrotechnische Bestimmungen" des Österreichischen
Verbandes für Elektrotechnik zum Druck und zur Anwen
dung freigegeben.

(2) Die Inkraftsetzung dieser Österreichischen Bestimmungen
für die Elektrotechnik mit der 2. Durchführungsverordnung
(1983) zum Elektrotechnikgesetz wurden vom Bundes
ministerium für Bauten und Technik mit Wirkung vom
1. Juli 1983 in Aussicht genommen.
Insbesondere kann in dieser Zeit unter den dort näher
festgelegten Voraussetzungen sowohl die ältere als auch
die neuere der oben angeführten Österreich ischen Bestim
mungen für die Elektrotechnik der rechtlichen Beurteilung
zugrunde gelegt werden.
Der Rechtsstatus dieser Österreichischen Bestimmungen
für die Elektrotechnik kann darüber hinaus mit später
erscheinenden Durchführungsverordnungen zum Elektro
technikgesetz weiter festgelegt werden. Insbesondere ist
diesbezüglich jeweils die zuletzt erschienene Durchfüh
rungsverordnung zu beachten.

(3) In diesem Heft wird auf folgende Österreichische Bestim
mungen für die Elektrotechnik Bezug genommen:

ÖVE-SN 50, Fehlerstromschutzschalter

ÖVE-SN 60, Überspannungsableiter

(4) In diesem Heft werden die folgenden internationalen, regio
nalen, nationalen bzw. ausländischen Veröffentlichungen
angeführt:

lEG-Publikation 364-5-54. Chapter 54: Earthing arrangements
and protective conductors

(5) Die Hinweise auf andere Veröffentlichungen in den Fuß
noten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf
den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Heftes.
Zum Zeitpunkt der Anwendung dieses Heftes ist der durch
Durchführungsverordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder
gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle
Stand zu berücksichtigen.
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